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Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales 

Guntram S c h n eid e r 

Der Justizminister 

Thomas K u t s c hat y 

Der Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz 

Johannes Rem m e I 

Die Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung 

Svenja S eh u I z e 

Die Ministerin 
für Familie, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport 

Ute Sc h ä f er 

Die Ministerin 
für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter 

Barbara S t e f f e n s 

- Gv. NRW 2011 S. 727 

223 
Gesetz 

zur Einführung von islamischem 
Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach 

(7. Schulrechtsänderungsgesetz) 
Vom 22. Dezember 2011 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur Einführung von islamischem 

Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach 
(7. Schulrechtsänderungsgesetz) 

Artikel 1 
Das Schulgesetz NRW vom 15. Februar 2005 (Gv. NRW 
S. 102), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Oktober 
2011 (Gv. NRW S. 540), wird wie folgt geändert: 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach § 132 eingefügt: 

,,§ 132 a Übergangsvorschrift zur Einführung von 
islamischem Religionsunterricht'.' 

2. Nach § 132 wird folgender § 132 a eingefügt: 

.. ,,§ 132 a 
Ubergangsvorschrift zur Einführung von islamischem 

Religionsunterricht 

(1) Besteht auf Grund der Zahl der in Betracht kom
menden Schülerinnen und Schüler Bedarf, islami
schen Religionsunterricht im Sinne von § 31 ein
zuführen, aber noch keine entsprechende 
Religionsgemeinschaft im Sinne von Artikel 14 und 
19 Landesverfassung und Artikel 7 Absatz 3 Grund
gesetz, kann das Ministerium übergangsweise bei der 
Einführung und Durchführung mit einer Organisa
tion oder mehreren Organisationen zusammenarbei
ten, die Aufgaben wahrnehmen, die für die religiöse 
Identität ihrer Mitglieder oder Unterorganisationen 
wesentlich sind oder die von diesen für die Durchfüh
rung des Religionsunterrichts bestimmt worden sind. 
Die Organisationen müssen eigenständig, bei der 
Zusammenarbeit staatsunabhängig sein und die 
Gewähr dafür bieten, 

1. dem Land bei der Veranstaltung des Religionsun
terrichts auf absehbare Zeit als Ansprechpartner 
zur Verfügung zu stehen, 

2. die in Artikel 7 Absatz 3 Grundgesetz umschriebe
nen Verfassungsprinzipien, die dem staatlichen 
Schutz anvertrauten Grundrechte der Schülerin
nen und Schüler sowie die Grundprinzipien des 
freiheitlichen Religions- und Staatskirchenrechts 
des Grundgesetzes zu achten. 

Vertreten mehrere Organisationen das gleiche 
Bekenntnis oder verwandte Bekenntnisse, soll das 
Ministerium eine Zusammenarbeit mit ihnen 
gemeinsam anstreben. 

(2) Wenn islamischer Religionsunterricht nach 
Absatz 1 in einer Ausbildungs- und Prüfungsord
nung vorgesehen und an einer Schule eingerichtet 
ist, nehmen die Schülerinnen und Schüler daran teil, 
deren Eltern bei der Schulanmeldung schriftlich 
erklärt haben, dass ihr Kind muslimisch ist und an 
dem islamischen Religionsunterricht nach Absatz 1 
teilnehmen soll. 

(3) Eine Schülerin oder ein Schüler ist von der Teil
nahme an dem islamischen Religionsunterricht nach 
Absatz 1 auf Grund der Erklärung der Eltern oder -
bei Religionsmündigkeit - auf Grund eigener Erklä
rung befreit. Die Erklärung ist der Schule schriftlich 
zu übermitteln. 

(4) Das Ministerium bildet einen Beirat, der die 
Anliegen und die Interessen der islamischen Orga
nisationen bei der Einführung und der Durchfüh
rung des islamischen Religionsunterrichts nach 
Absatz 1 als ordentliches Unterrichtsfach vertritt. 
Der Beirat stellt fest, ob der Religionsunterricht 
den Grundsätzen im Sinne des Artikels 7 Absatz 3 
Satz 2 Grundgesetz entspricht. Er ist an der Erstel
lung der Unterrichtsvorgaben, der Auswahl der 
Lehrpläne und Lehrbücher und der Bevollmächti
gung von Lehrerinnen und Lehrern zu beteiligen. 
Eine ablehnende Entscheidung ist nur aus religiö
sen Gründen zulässig, die dem Ministerium schrift
lich darzulegen sind. 

(5) Der Beirat setzt sich wie folgt zusammen: 

1. vier theologisch, religionspädagogisch oder islam
wissenschaftlich qualifizierte Vertreterinnen und 
Vertreter der organisierten Muslime, die von den 
islamischen Organisationen in Nordrhein-Westfa
len oder von deren Zusammenschluss bestimmt 
werden, 

2. vier weitere Vertreterinnen und Vertreter, und 
zwar jeweils zwei theologisch, religionspädago
gisch oder islamwissenschaftlich qualifizierte 
muslimische Persönlichkeiten des öffentlichen 
Lebens und zwei muslimische Religionsgelehrte, 
die vom Ministerium im Einvernehmen mit den 
islamischen Organisationen in Nordrhein-Westfa
len oder deren Zusammenschluss bestimmt wer
den. 

Er wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende oder einen 
Vorsitzenden. 

(6) Die Amtszeit der Mitglieder beträgt drei Jahre. 
Ihre Tätigkeit erfolgt ehrenamtlich. Reisekosten wer
den in Anwendung der landesrechtlichen Bestim
mungen erstattet. Sie erhalten außerdem eine vom 
Ministerium festzusetzende Aufwandsentschädi
gung. 

(7) Der Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung. Für 
Beschlüsse ist die Mehrheit der Mitglieder erforder
lich. Die Geschäftsführung 'übernimmt eine vom 
Ministerium im Benehmen mit dem Beirat benannte 
Person." 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2012 in Kraft. Es tritt 
am 31. Juli 2019 außer Kraft. Die Einführung von islami
schem Religionsunterricht als ordentliches Lehrfach 
wird wissenschaftlich begleitet und ausgewertet. Das 
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Ministerium berichtet dem Landtag darüber bis zum 
31. Juli 2018. 

Düsseldorf, den 22. Dezember 2011 

Die Landesregierung 
N ordrhein-Westfalen 

Die Ministerpräsidentin 

Hannelore K r a f t 

(L. S.) 
Die Ministerin 

für Schule und Weiterbildung 

Sylvia L öhr man n 

Der Finanzminister 

Dr. Norbert Wal t e r - Bor ja n s 

Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales 

Guntram S c h n eid e r 

Die Ministerin 
für Innovation, Wissenschaft und Forschung 

Svenja Sc h u I z e 

- GV. NRW 2011 S. 728 

232 
Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 

(BauONRW) 
- Änderung des § 65 Abs. 1 und 2 

Vom 22. Dezember 2011 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 
.. (BauONRW) 

- Anderung des § 65 Abs. 1 und 2 

Die Landesbauordnung vom 1. März 2000 (GY. NRW 
S. 256), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 24. Mai 2011 (Gy. NRW S. 272), wird wie folgt geän
dert: 

1. § 65 Absatz 1 Nummer 44 wird wie folgt geändert 

,,44. Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien: 

a) Solaranlagen in, an und auf Dach- und Außen
wandflächen oder als untergeordnete Nebenanla
gen, 

b) Kleinwindanlagen bis zu 10 m Anlagengesamt
höhe, außer in reinen, allgemeinen und besonderen 
Wohngebieten, sowie Mischgebieten," . 

2. § 65 Absatz 2 wird wie folgt geändert 

a) Nummer 2 wird wie folgt geändert: 

,,2. die Änderung der äußeren Gestaltung durch 
Anstrich, Verputz, Verfugung, Dacheindeckung, 
durch Einbau oder Austausch von Fenstern und 
Türen, Austausch von Umwehrungen sowie durch 
Bekleidungen und Verblendungen; dies gilt nicht 
in Gebieten, für die eine örtliche Bauvorschrift 
nach § 86 Abs. 1 Nr. 1 oder 2 besteht,'.' 

b) Als Nummer 3 wird neu eingefügt: 

"die mit Solaranlagen in, an und auf Dach- und 
Außenwandflächen verbundene Änderung der 
Nutzung oder der äußeren Gestalt des Gebäudes,". 

c) Als Nummer 4 wird neu eingefügt: 

"die mit Kleinwindanlagen bis zu 10 m Anlagen
gesamthöhe verbundene Änderung der Nutzung 
oder der äußeren Gestalt des Gebäudes, außer in 
reinen, allgemeinen und besonderen Wohngebieten, 
sowie Mischgebieten,'.' 

d) Die bisherigen Nummern 3 bis 6 werden die Num
mern 5 bis 8. 

Düsseldorf, den 22. Dezember 2011 

Die Landesregierung 
N ordrhein-Westfalen 

Die Ministerpräsidentin 

Hannelore K r a f t 

(L. S.) 

790 

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Bauen, 

Wohnen und Verkehr 

Harry Kurt V 0 i g t s b erg e r 

Der Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz 

Johannes Rem m e I 

- GY. NRW 2011 S. 729 

Verordnung 
zur Änderung forstlicher 

Zuständigkeitsverordnungen im Lande 
N ordrhein-Westfalen 
Vom 20. Dezember 2011 

Auf Grund des § 5 Absatz 3 Satz 1 des Landesorganisa
tionsgesetzes vom 10. Juli 1962 (GY. NRW S. 421), 
zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 
18. November 2008 (GY. NRW S. 706), sowie des § 36 
Absatz 2 Satz 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkei
ten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Feb
ruar 1987 (BGBL I S. 602), zuletzt geändert durch Arti
kel 2 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBL I S. 2353), 
wird nach Anhörung des zuständigen Landtagsaus
schusses verordnet: 

Artikell 
Die Verordnung über Zuständigkeiten nach dem Forst
schäden-Ausgleichsgesetz vom 12. Juni 1973 (GY. NRW 
S. 363), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung 
vom 15. Dezember 2009 (GY. NRW S. 857), wird wie folgt 
geändert: 

In § 3 Satz 2 wird die Zahl ,,2011" durch die Zahl ,,2015" 
ersetzt. 

Artikel 2 
Die Verordnung über Zuständigkeiten nach dem Bundes
waldgesetz vom 25. Mai 1976 (GY. NRW S. 237), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 der Verordnung vom 15. Dezem
ber 2009 (GY. NRW S. 857), wird wie folgt geändert: 

In § 4 Satz 2 wird die Zahl ,,2011" durch die Zahl ,,2015" 
ersetzt. 

Artikel 3 
Diese Verordnung tritt am 31. Dezember 2011 in Kraft. 
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